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Vorwort
Wenn vom aargauischen Eigenamt die Rede ist, so vermag

man sich davon außerhalb unseres Kantons nur selten bestimmte
territoriale Vorstellungen zu machen. Wir erachten es daher als

notwendig, vorerst eine räumliche Umschreibung des unsern
Untersuchungen zu Grunde liegenden Gebietes zu geben: Das Amt im
Eigen erstreckt sich vom Zusammenfluß von Aare und Reuß
südwärts bis zu den Erhebungen des Kestenberges. Es hat die Form
eines Dreieckes, dessen Schenkel die beiden Flüsse bilden und an
dessen Grundlinie es an die Herrschaft Wildegg, die Grafschaft
Lenzburg und die Freien Ämter grenzte. Für die Details sei auf
die Karte verwiesen. Diese an und für sich sehr klare
Grenzziehung bedarf in zwei Punkten einer Ergänzung:

1. Interessanterweise erstreckte sich die Gerichtshoheit des

Eigenamtes über Aare und Reuß nicht nur bis zur Flußmitte,
sondern über die ganze Strombreite inklusive drei Schritte vom
jenseitigen Ufer. Es folgt dies aus einer Marchbeschreibung von 1777.'
Die Stadt Bern erfreute sich jedoch nicht einer unangefochtenen
Ausübung dieser Rechte. In Bezug auf die Reuß kam es mit den

übrigen Eidgenossen, als Inhabern der Grafschaft Baden, zu
langwierigen Streitigkeiten. Die Angelegenheit beschäftigte mehrmals
die Tagsatzung, ohne daß es zu einer Einigung gekommen wäre.2

In der Praxis äußerte sich das darin, daß öfters der Hofmeister
von Königsfelden mit dem Landvogt von Baden wegen
Wasserleichen, Fischenzen und Konzessionen langandauernde Auseinandersetzungen

hatte. Wir verweisen auf das reichhaltige Material in den

Königsfelder und Badener Akten (STAA Nr. 449 und 2773). In
der Regel fanden die Streitfälle dadurch ihre Erledigung, daß Bern
seinen Amtmann anwies, in Baden gegen einen erfolgten Eingriff

i STAA Nr. 438 (Kgsf. Kopialbuch VIII) fol. 681: «Wobey jedoch zu wissen,
daß dem amt Königsfelden die Jurisdiction auf beiden Aussen, Ar und Reuss, und
noch drey schritte jenseit vom wasser gemessen, laut urbars, biss hinab anf die

grenzen unterher Stilly gehört.»
2 Eidg. Abschiede: Bd. 4, 2. Abt. S. 1098 Art. 85; Bd. 5, 2. Abt. S. 1675

Art. 68-78; Bd. 6, 1. Abt. S. 1294 Art. 53 und S. 1302 Art. 105; Bd. 6, 2. Abt.
S. 1924 Art. 83, S. 1929 Art. 116, S. 1953 Art. 217 und S. 1969 Art. 309.
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zu protestieren, im übrigen jedoch die Sache auf sich beruhen
ließ.3 Über die Aare machte 1791 die Stadt Brugg als Mitinhaberin
der Herrschaft Villnachern die Jurisdiktion im oben umschriebenen

Umfang streitig. Der Handel wurde in Bern entschieden, wobei

der Standpunkt Bruggs nicht durchzudringen vermochte.4
2. Innerhalb der gegebenen Grenzen des Eigenamtes liegt

auch das Territorium der Stadt Brugg. Für diesen Bezirk haben
die Untersuchungen der Arbeit keine Geltung. Brugg teilte zwar
im Frühmittelalter das Schicksal der umliegenden Landschaft; doch

bewirkte die im 13. Jahrhundert durch die Habsburger erfolgte
Erhebung zur Stadt das Ausscheiden aus dem «officium im
Eigen.»5 Das Stadtrecht hatte außerhalb der eigentlichen Stadt noch
im sogenannten Burgerziel Geltung. Seine Ausdehnung war sehr

gering: «Thut die distanz von der stattmauer bis zum burgerzihl
ohngferd ein Steinwurf» (SSR Aarg. I 2 2 S. 10 24—25; hier in der

Einleitung zum Brugger Stadtrecht weitere Ausführungen zum
Burgerziel). Man vergi, auch die ausgemarchte Grenzziehung zwischen
Stadt und Königsfelden auf unserer Karte. Brugg suchte diesen

geringen Geltungsbereich seines Rechtes mehrmals auf Kosten des

Eigenamtes zu erweitern.6 Diesen Bestrebungen war kein Erfolg
beschieden; denn Bern als Landesherr schützte das Kloster und
später die Landvogtei Königsfelden bei ihren wohlerworbenen
Rechten. Trotz mehrfachen Verhandlungen wurde nie eine völlige
Einigung erzielt; so beanspruchte die Stadt nach einem Plan von
17007 das Burgerziel gegen Altenburg hin in einem weiteren
Umfange, als es ihr der abgedruckte Amtsplan zugestehen will. In

* Typisch hiefür ist eine eigentliche Strafsache von 1747: Joh. Gallatin von
Glarus verletzte durch einen vom Fährschiff aus abgefeuerten Pistolenschuß den

sich bereits am Ufer der Grafschaft befindenden Joh. Bürli von Brugg. Der
Hofmeister verlangte vergebens die Auslieferung des in Baden inhaftierten Täters. Auf
seine Anfrage hin schrieben ihm Schultheiß und Rat von Bern: «Haben wir das

beste befunden, euch hiemit auf zu tragen, in einem höfl. schreiben dem h. land-

vogt zu verdeuten,..., daß ihr zu beybehaltung guter nachbahrschaft von abfor-
derung des... H. Gallati abstehet; darbey aber feyrlichst protestieret, daß diese

gefälligkeit unser Judikatur recht auf der Reuß zu keinen Zeiten zu einichem
nachtheil gereichen solle.» (STAA Nr. 457 [Kgsf. Mand.bch. IV] S. 82.)

« STAA Nr. 452 (Kgsf. Aktenbuch D) S. 1—159.
5 Heuberger, Geschichte der Stadt Brugg, S. 11 ff.

Vergi, u. § 24 Ziff. 2 und 7, sowie SSR Aarg. II 2, S. 34 ff.
- STAA.

8
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sieb bereits sm I^ker lier örsksciiskt bekiriclencler, lob. Liirli von Lrugg. Oer Hol-
meister verlangte vergebens clie ^usliekerung 6es in Lsclen inksklierten Ilsters, ^ui
seine ^ukrsge Kin sckrieben iiim 8cKuIlKeiü unii lîst von Lern: «Usben «ir clss
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nscktkeil gereieken solle., (8?^^ Nr. 457 sXgsi. iVlsr>6.KeK. IVZ 8. 82.)

' 8?^^ dir. 452 (Kgsk. ^KteiibucK 0) 8. 1—159.
2 Hellberger, öesckickte 6er 8tsclt Lrugg, 8. 11 II.
« Vergi. ». 5 24 M. 2 unci 7, sowie 88« Xsrg. II 2, 8. 34 1k.



der erwähnten Marchbeschreibung von 1777 wird zu dieser Divergenz

Stellung genommen, wobei der Anspruch Bruggs als unberechtigt

abgewiesen wird.
Nach dieser Präzisierung des Grenzbeschriebes bleibt uns noch

die Erwähnung der auf dem Territorium vorhandenen Gemeinden.
Es sind dies Altenburg8, Birr, Birrenlauf9, Birrhard, Brunegg10,

Habsburg, Hausen, Lupfig, Mülligen, Oberburg11, Scherz und
Windisch.

Vom frühen Mittelalter bis 1798 waren diese Dörfer historisch
zu einer Schicksalsgemeinschaft verbunden. Die politische
Geschichte des Eigenamtes ist äußerst interessant und wechselvoll.
Wir werden im Rahmen dieser Arbeit verschiedentlich darauf
einzutreten haben. Hier sei nur auf die wichtigsten Entwicklungsstufen

hingewiesen: Freies alamannisches Siedlungsgebiet, habs-

burgische Grundherrschaft, unabhängiges Untertanengebiet des

Klosters Königsfelden, bernische Landvogtei. Diese vier Momente

waren es, die in der Hauptsache gestaltend auf die Gerichtsverhältnisse

einwirkten. Die Tatsache, daß das Eigenamt innerhalb des

großen erfaßten Zeitraumes in verwaltungstechnischer Hinsicht
eine Einheit bildete, die in Bezug auf ihre territoriale Ausdehnung
keinen bedeutenden Veränderungen unterworfen war, läßt es trotz
seiner geringen räumlichen Ausdehnung (ca. 35 km2) als besonders

geeignet für Untersuchungen über die Gerichtsverfassung in den
verschiedenen Epochen erscheinen. Voraussetzung für fruchtbare
Ergebnisse ist das Vorhandensein eines entsprechenden verwertbaren

Quellenmaterials. Dieser Anforderung vermögen die
reichhaltigen Überlieferungen des ehemaligen Königsfelder Kloster-
archives (heute eine Abteilung des aargauischen Staatsarchives)
weitgehend Genüge zu tun. Natürlich finden sich auch Lücken vor,
die uns in gewissen Fragen nicht zu eindeutigen Resultaten gelan-

9 Wurde 1900 der Stadtgemeinde Brugg einverleibt.
> Seit 1. I. 1938 abgeändert in «Schinznach-Bad».
10 Über die spätere Zuteilung an die Grafschaft Lenzburg vergi, unten S. 107/108.

11 Wurde in der Folge mit Windisch vereinigt. Die Verschmelzung scheint
allmählich vor sich gegangen zu sein: Bereits 1683 fand eine gemeinsame «Neuw

Jahresgemeind» statt. Anderseits wurden noch 1798 2 Dorfraeier gewählt und bis
weit ins 19. Jahrhundert hinein wurden Heimatscheine an Bürger von Oberburg
ausgestellt. Man vergi, hiezu die Gemeindeversammlungs- und Gemeinderatsprotokolle

im Gemeindearchiv Windisch.

der erwöbnten UsreKbescKreiKung von 1777 wird su dieser Diver-

gens' Ltellnng genommen, wobei der ÄnsprucK Lruggs sis undersell-

tigr abgewiesen wird.
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s Vurcie 1900 6er Ltscltgemeincle Lrugg einverleibl.
» Leit I. I. 1938 sbgesnclert in «öekirinrisck-öscl».
>» l)ber liie spätere Zuteilung sn clie Lrslscbskt I^ennburg vergi, urite» L. 1»7/Il)8.

" Vurcle in lier ?«lge mit Vincliseb vereinigt. Oie VerscKmelnurig sekeiut sii-
msKIioK vor siek gegsngen nu sein: Lereits 1683 Isricl eiue gemeinssme «tXeuv,-

IsKresgemeinclz, ststt. Xuclerseils v/ur6eu uook 1798 2 Oorkmeier gevsKIt uu6 bis
veit ins 19. IsKrKunclert birieiu v/urcieri Heimstscbeiue su Bürger von Oberburg
»usgestellr. ^Isu vergi, tuenu clie Oemeincleverssmmlnngs- unci Lemeinclerslsprot«.
Icolle im öemeinclesrom'v Vincliscli.
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gen ließen; das Nähere hiezu wird jeweils an Ort und Stelle gesagt.
Für die nachreformatorische Zeit standen uns außerdem die
Verwaltungsakten der Landvogtei Königsfelden im Staatsarchiv Bern
zur Verfügung. Für weiteres benutztes Material verweisen wir auf
die Quellenzusammenstellung S. 169.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht derjenigen
Herren zu gedenken, die mir in freundlicher Art und Weise ihre
Unterstützung zukommen ließen. Die Anregung zum Thema empfing

ich in den Vorlesungen über Rechtsgeschichte und deutsches
Privatrecht von Herrn Prof. Mutzner, dessen Rat ich auch öfters
während der Abfassung der Arbeit einholen durfte. Zu besonderem
Dank verpflichtet bin ich seinem Nachfolger, Herrn Prof. Oppi-
kofer, für seine Anregungen und Hinweise. Weiter danke ich Herrn
Staatsarchivar Dr. Ammann in Aarau und seinem Adjunkten Herrn
Dr. Boner, sowie dem Adjunkten des Staatsarchives Bern, Herrn
Meyer, für die mir bei der Sichtung des Quellenmaterials gewährte
Unterstützung.

1«

gen lieüen; dss iXsbere Kie«u wird jeweils sn Ort und Stelle gesagt.
Lür die nsebreformstoriscbe Xeit standen uns guöerdern die Ver-
wsltungsskten der Lsndvogtei Xönigskelden ini 8t»stssrebiv Lern
«ur Verfügung. Lür weiteres benutztes IVlsterisl verweisen wir suf
<Iie t)uellen«ussmmenstellung 8.169.

Tum 8elilu6 ist es mir eine sngenebme ?flicbt derjenigen
Herren «u gedenken, die mir in freundlielier Ärt und Veise ibre
I^nterstütsung ««Kommen lieöen. Die Anregung «um l'Kems emp-
king ieb in den Vorlesungen über Lecbtsgesebicbte und deutseke^
?rivstreebt von Herrn ?r«f. IVlut«ner, dessen Lst ieb sueb öfter»
wsbrend der Abfassung der Arbeit einliolen durfte. »?u besonderen,
OsnK verpfliebtet bin icb seinem IXsebkolger, Herrn Lrok. Oppi-
Kofer, für seine Anregungen und Hinweise. Veiter dsnke ien Herrn
8tsstsgrebivgr Dr. Ämmsnn in Äsrsu und seinem Adjunkten Herrn
Or. Loner, sowie dem Adjunkten des 8tsstssrebives Lern, Herrn
Never, kür die mir bei der 8iebtung des <)uellenmateris!s gewsbrte
Unterstützung.


	

